
die Einleitung des Ermittlungsverfahrens gegen den 
Angeklagten nicht erfolgt.

2. Es befindet sich in der Akte entgegen der Vor
schrift des § 162 StPO kein Schlußbericht.

3. Entgegen § 34 StPO hat das Stadtgericht dem
Staatsanwalt eine einfache Abschrift statt der gesetz
lich vorgeschriebenen Ausfertigung des Urteils zuge
stellt. . . .. jAus den G r ü n d e n :

1. Die Nichtbeachtung des § 106 StPO, die auch schon 
in anderen Verfahren festgestellt worden ist, läßt er
kennen, daß die Bedeutung dieser Vorschrift für die 
weitere Festigung der demokratischen Gesetzlichkeit 
noch nicht genügend erkannt ist. § 106 StPO ist eine 
besonders wichtige Bestimmung, die den demokrati
schen Charakter unseres neuen Strafprozeßrechts deut
lich zum Ausdruck bringt. Durch die Verfügung gemäß 
§ 106 StPO wird das strafrechtliche Ermittlungsver
fahren gegen eine bestimmte Person eingeleitet und 
dieser die Einleitung des Verfahrens bekanntgegeben. 
Von der Einleitung des Verfahrens ab erhält der, gegen 
den das Verfahren eingeleitet wird, die prozessuale 
Stellung des Beschuldigten mit den aus ihr folgenden 
Rechten und Pflichten (§ 170 StPO). Mit der Einleitung 
des Ermittlungsverfahrens gemäß § 106 StPO werden 
die gemäß § 107 StPO bestimmten gesetzlichen Bear
beitungsfristen in Lauf gesetzt und die Verantwort
lichkeit des Staatsanwalts für die weitere Unter
suchungshandlung begründet (vgl. Melsheimer in NJ 
1952 S. 473, Ostmann in NJ 1953 S. 12).

2. Nach Abschluß der Untersuchungen hat das Unter
suchungsorgan die Sache gemäß § 162 StPO an den 
Staatsanwalt zu übergeben. In dieser Vorschrift ist 
bestimmt, daß dies mit einem ausführlichen Schluß
bericht zu geschehen hat. Die Nichtübergabe eines 
ausführlichen Schlußberichts ist ein erheblicher Mangel. 
Die Bestimmung des § 162 StPO und die darin vor
geschriebene Zusammenfassung des Ergebnisses der 
Untersuchung in einem ausführlichen Schlußbericht ist 
für die weitere Bearbeitung und Entscheidung des 
Staatsanwalts von großer Bedeutung, weil sie das ab
schließende Ergebnis der Tätigkeit des Untersuchungs
organs enthält und zusammenfaßt und dadurch die 
Prüfung und Entscheidung des Staatsanwalts vorberei
ten hilft, die Tätigkeit erleichtert und beschleunigt. 
Der Abschlußbericht des Untersuchungsorgans bringt 
in den Akten deutlich und erkennbar die Beendigung 
eines bestimmten Abschnitts des Verfahrens zum Aus
druck und hebt in besonders klarer Weise hervor, daß 
nunmehr ein weiteres Stadium des Verfahrens beginnt.

3. Die Vorschrift des § 34 StPO muß sorgfältig be
achtet werden. Es ist die Zustellung einer Ausfertigung 
an den Staatsanwalt erforderlich. Die Übergabe einer 
formlosen Abschrift genügt nicht, weil durch die förm
liche Zustellung einer Ausfertigung eines so wichtigen 
Dokuments, wie es das Urteil darstellt, gewährleistet 
werden soll, daß der Staatsanwalt eine vollständige 
und richtige Urkunde erhält. Die Vollständigkeit und 
Richtigkeit der Übereinstimmung mit der Urschrift 
wird durch die gemäß § 225 Abs. 3 StPO vom Sekretär 
des Gerichts verantwortlich zu unterzeichnende und 
mit Gerichtssiegel versehene Ausfertigung gewähr
leistet. Die Übergabe einer einfachen Abschrift entbehrt 
dieser Garantie und schafft daher erhebliche Fehler
quellen und Rechtsnachteile. Der Bedeutung der Sache 
wegen hat das Gesetz auch die förmliche Zustellung 
anstelle der formlosen Übersendung vorgeschrieben.

§§ 278 Abs. 1, 284 StPO.
Legt ein Angeklagter, der bereits Rechtsmittelverzicht 

erklärt hat, dennoch ein Rechtsmittel ein, so ist dieses 
durch Beschluß gemäß § 234 StPO zu verwerfen.

KG, Beschl. vom 4. Juni 1953 — Ust III 219/53.
Aus den G r ü n d e n :

Die Angeklagte ist durch Urteil des Stadtgerichts, 
Strafsenat 3a, vom 24. Februar 1953 wegen gemein
schaftlichen Raubes zu zehn Jahren Zuchthaus ver
urteilt worden. Nach der Verkündung des Urteils ist 
ihr ausweislich des Hauptverhandlungsprotokolls eine 
Rechtsmittelbelehrung erteilt worden, worauf die An
geklagte ihren Rechtsmittelverzicht erklärt hat. Trotz 
des ausdrücklichen Verzichts auf Rechtsmittel hat die 
Angeklagte am 3. März 1953 mit einem eigenhändigen 
Schreiben Revision eingelegt.

Gemäß § 278 Abs. 1 StPO handelt es sich bei dem 
Rechtsmittelverzicht um einen nach dem Gesetz zu

lässigen Verzicht. Von diesem Recht hat die Angeklagte 
laut Protokoll der Hauptverhandlung Gebrauch ge
macht und somit ihr Recht, Rechtsmittel einzulegen, 
verbraucht.

Die Berufung war daher unzulässig und gemäß 
§ 284 StPO zu verwerfen.

Zivilrecht und Familienrecht
Der Grad der Fahrlässigkeit bestimmt sich nach den 

objektiven Umständen der Tat, dem Grad der Gefähr
lichkeit des Verhaltens des Täters und dem Maß an 
Umsicht und Sorgfalt, das die Gesellschaft von dem 
Täter auf Grund seiner Persönlichkeit, seiner gesell
schaftlichen Stellung und der sich für ihn daraus er
gebenden Verpflichtungen fordert.

KG, Urt. vom 25. Juni 1953 — 1 U 8/53.
In dem Zentralhelzungsraum der Gärtnerei des Klägers brach 

am 17. März 1952 ein Brand aus, durch den dieser Raum und die 
angrenzenden Gewächshäuser beschädigt wurden. Die Brand
kommission der Volkspolizei stellte lest, daß sich der Brand
herd in unmittelbarer Nähe des Zentralheizungsofens befand 
und der Brand durch Braunkohlenbriketts verursacht worden 
war, die der Kläger neben dem beheizten Ofen hatte liegen 
lassen. Der Kläger 1st durch rechtskräftigen Strafbefehl des 
früheren Amtsgerichts wegen fahrlässiger Brandstiftung mit 
einer Geldstrafe von 600 DM bestraft worden.

Der Kläger verlangt von der beklagten Versicherungsanstalt, 
bei der er gegen Brandschaden versichert ist, Ersatz für den 
entstandenen Sachschaden. Die Beklagte verweigert die Zahlung 
unter Berufung auf § 16 der Allgemeinen Feuerversicherungs- 
Bedingungen, wonach sie von jeder Entschädigungspflicht frei 
sei, wenn der Versicherungsnehmer den Schaden vorsätzlich 
oder grob fahrlässig herbeigeführt habe.

Das Stadtgericht hat unter Zugrundelegung des Ermittlungs
ergebnisses in den Strafakten die Klage abgewiesen.

Auf die Berufung des Klägers hat das KG durch Einnahme 
des Augenscheins unter Hinzuziehung eines Sachverständigen 
der Volkspolizei am Brandort Beweis erhoben. Es hat der 
Klage stattgegeben und die Versicherungsanstalt zur Zahlung 
der geforderten Schadenssumme verurteilt.

Aus den G r ü n d e n :
Auf Grund des persönlichen Eindrucks, den sich der 

Senat an Ort und Stelle von den Gesamtumständen 
der Tat und auch von der Persönlichkeit des Klägers 
bilden konnte, ist dessen Schuld nicht als so schwer
wiegend anzusehen, daß sein objektives Verhalten 
den Grad der groben Fahrlässigkeit erreicht. Die acht 
bis zehn Briketts, die den Ausgangspunkt des Schaden
feuers bildeten, lagen im äußersten Winkel der etwa 
80 cm tiefen, betonierten bzw. ummauerten Vertiefung, 
in der der Heizkessel, von dem übrigen Raum abge
sondert, auf einem zementierten Untergrund steht. 
Dieser Winkel ist die relativ kühlste Stelle dieser Ver
tiefung, da hier die beiden großen Kaltwasserrohre in 
den Zentralheizungsofen führen, der in seinem unteren 
Teil von einem Mantel von Gliedern und Rohren um
geben ist, durch die ständig kaltes Wasser, das hier er
wärmt wird, läuft. Die Wärmeausstrahlung des Ofens 
ist an dieser Stelle, wie der Kläger unwiderlegt vor
getragen hat, nicht sehr erheblich gewesen. Die Kohlen 
selbst lagen auch nicht in unmittelbarer Berührung 
mit der Außenwand des Ofens, da dieser auf einem 
etwa 20 cm hohen Steinsockel steht. Hinzu kommt, daß 
der Abstand der Stelle, an der die Kohlen lagen, 
von der Vorderseite des Ofens, in deren Mitte sich das 
Feuerloch und auch das Aschenloch befinden, fast einen 
Meter beträgt. Selbst wenn die Tür des Aschenloches 
einen kleinen Spalt offen stand, war die Möglichkeit, 
daß herausfallende Glutteilchen oder Funken die in 
dieser Entfernung lagernden Kohlen in Brand setzen 
würden, nur sehr gering, da derartige brennende 
Teilchen erfahrungsgemäß nicht um die Ecke springen. 
Die Möglichkeit der Selbstentzündung der etwa 
10 Braunkohlenbriketts, die nicht in unmittelbarer 
Nähe des Feuerlochs lagen und auch keine unmittel
bare Berührung mit der Außenwand des Heizkessels 
hatten, lag also nicht sehr nahe. Daß zwischen der 
Vorderseite des Ofens und dem Lagerplatz des Kohlen
häufchens Reste von Kohlengruß und andere Reste 
von Brennmaterialien gelegen haben, über die sich das 
Feuer vom Aschenloch hätte durchfressen können, 
konnte dem Kläger nicht nachgewiesen werden.

Wenn der Sachverständige ausführt, daß die Richt
linien des vorbeugenden Brandschutzes auch für die 
Lagerung kleiner und kleinster Kohlenmengen be
stimmte Anweisungen enthalten, die der Kläger nicht 
beachtet habe, so scheinen diese Anordnungen der 
Allgemeinheit nicht bekannt zu sein. Der Sachver
ständige selbst konnte nicht angeben, wo diese
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